
 

 

 Beschluss  
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Anlage der Häusliche  
Krankenpflege-Richtlinie: 
MRSA-Eradikationstherapie 

Vom 23. Januar 2014 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 23. Januar 2014 beschlossen, 
die Anlage der Richtlinie über die Verordnung von häuslicher Krankenpflege (Häusliche 
Krankenpflege-Richtlinie) in der Fassung vom 17. September 2009 (BAnz Nr. 21a vom 
9. Februar 2010), zuletzt geändert am 19. September 2013 BAnz AT 12.12.2013 B7, wie 
folgt zu ändern: 

I. Im Leistungsverzeichnis der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie wird nach der Nummer 
„26.“ eine neue Nummer 26a wie folgt eingefügt: 
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 Leistungsbeschreibung Bemerkung Dauer und Häufigkeit der 
Maßnahme  

 

26a Durchführen der Sanierung von MRSA-
Trägern mit gesicherter Diagnose  

- Durchführung Sanierung/Eradikation nach 
ärztlichem Sanierungsplan gemäß Verord-
nung. Dazu können bei Bedarf insbesondere 
gehören: 

→ Applikation einer antibakteriellen Nasen-
salbe oder eines antiseptischen Gels  

→ Mund- und Rachenspülung mit einer anti-
septischen Lösung  

→ Dekontamination von Haut und Haaren mit 
antiseptischen Substanzen 

→ In Verbindung mit den MRSA Sanie-
rungsmaßnahmen als begleitende Maß-
nahmen Textilien, die mit Haut oder 
Schleimhaut Kontakt haben, täglich wech-
seln und Gegenstände, die mit Haut oder 
Schleimhaut Kontakt haben, täglich desin-
fizieren in besonders gelagerten Ausnah-
mefällen, in denen ausnahmsweise der re-
gelhaft gegebene Anspruch auf Erbringung 
dieser Leistungen nach SGB XI nicht ge-
geben ist. Die Voraussetzungen des § 6 
Abs. 5 der Richtlinie werden abschließend 
im Verfahren nach § 6 geprüft. 

 

Die Leistung ist verordnungsfähig im Rahmen der vertragsärztlich abre-
chenbaren Behandlung und Betreuung von Trägern mit dem Methicillin-
resistenten Staphylococcus aureus (MRSA). 

- Wird die Eradikationstherapie im Krankenhaus begonnen, kann eine 
Verordnung zur Sicherung der Nahtlosigkeit der Sanierung zudem 
unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 5 erfolgen. 

- Die Leistung ist auch verordnungsfähig im Rahmen einer Eradikati-
onstherapie im Vorfeld von geplanten invasiv-diagnostischen, inter-
ventionellen oder operativen Eingriffen, wenn die MRSA-Kolonisation 
im Krankenhaus festgestellt wurde. 

Bezüglich der Verwendung von Übergabebögen wird auf die jeweils ak-
tuellen Empfehlungen maßgeblicher Fachorganisationen/Netzwerke 
verwiesen. 

Die begleitenden Maßnahmen des Wäschewechsels und der Desinfekti-
on sind regelhaft Leistungen, die im Bereich der pflegerischen Grundver-
sorgung und der hauswirtschaftlichen Versorgung nach SGB XI erbracht 
werden. Deshalb besteht ein Regelungsbedarf im Bereich der häuslichen 
Krankenpflege nur für besonders gelagerte Ausnahmefälle, in denen 
entgegen der Regel ein Anspruch aus dem SGB XI nicht besteht. Diese 
besondere Voraussetzung (§ 6 Abs. 5 der Richtlinie) wird abschließend 
im Verfahren nach § 6 geprüft. 
In Bezug auf die bei der Durchführung der Leistungen zu beachtenden 
Anforderungen insbesondere an die Hygiene im Haushalt, an den Um-
gang mit Textilien und Gegenständen, die mit der Haut oder Schleimhaut 
der Patientin oder des Patienten in Kontakt kommen, an die Händehygi-
ene sowie an organisatorische Maßnahmen der Versorgung wird auf die 
jeweils aktuellen Empfehlungen maßgeblicher Fachorganisatio-
nen/Netzwerke verwiesen. 

Die Verordnung setzt voraus, dass die Patientin bzw. der Patient auf-
grund von körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder entwick-
lungsbedingt noch nicht vorhandenen Fähigkeiten nicht in der Lage ist, 

Dauer nach Maßgabe des 
ärztlichen Sanierungsplans 
(5-7 Tage). 

Neue Erstverordnung nach 
frustraner Sanierung möglich. 
Dabei sind im Vorfeld die 
Gründe des Misserfolgs zu 
eruieren. 
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 Leistungsbeschreibung Bemerkung Dauer und Häufigkeit der 
Maßnahme  

 
die im Rahmen der MRSA-Sanierungsbehandlung erforderlichen Maß-
nahmen mit ärztlicher Einleitung, Anleitung bzw. Überwachung selbst 
durchzuführen. 
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II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft.  

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Internetseite des Gemeinsa-
men Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 23. Januar 2014 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hecken 

http://www.g-ba.de/

